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Plattformökonomie – Positionen des HDE 
Oktober 2019 
 

Executive Summary 

 
Die Plattformökonomie nimmt eine immer bedeuten-
dere Funktion in der modernen Wirtschaft ein. Sie ist 
global getrieben und deshalb kann der notwendige 
regulatorische Rahmen nicht durch jeden einzelnen 
Nationalstaat allein gesetzt werden. Es bedarf ei-
gentlich eines einheitlichen Rahmens auf Ebene der 
G20 bzw. der OECD, jedoch zumindest für den EU-
Binnenmarkt.  

Der HDE bekennt sich auch in der Plattformökono-
mie zu den Grundsätzen der Marktwirtschaft und der 
Setzung des regulatorischen Rahmens durch den 
Staat. Eine völlige Freiheit der digitalen Wirtschaft 
lehnen wir ab, da die völlige Freiheit zum Verlust der 
selbigen führt, wie die Entwicklung zu Oligopolen 
durch die großen dominanten nordamerikanischen 
und chinesischen Plattformen bereits zeigt.  

Neue Gesetze müssen aus Sicht des HDE das Span-
nungsfeld zwischen dominanten Plattformen und 
Plattformen, die im Wettbewerb stehen, berücksich-
tigen. Neue Regelungen sollten dann eingeführt wer-
den, wenn sie zielgenau Marktverwerfungen verhin-
dern oder beseitigen. Darüber hinaus ist mindestens 
ein EU-einheitlicher wirksamer Vollzug der bestehen-
den Regelungen unabdingbar. 
 
Der HDE teilt die Position der EU-Kommissarin Mar-
grethe Vestager, dass grundsätzlich keine neuen 
weitreichenden allgemeinen Regeln für alle Plattfor-
men nötig sind, da nicht-dominante Plattformen 
durch den Wettbewerb diszipliniert werden. Die Rolle 
und das Potenzial des wettbewerbswidrigen Verhal-
tes global marktbeherrschender Plattformen sind zu 
analysieren. Daraus sind die richtigen rechtlichen 
Schlussfolgerungen auf Basis der gültigen Gesetze 
zu ziehen. 

Hochkonzentrierte Märkte mit starken Netzwerkef-
fekten und hohen Marktzutrittsschranken müssen 
besser kontrolliert werden. 
 
Bei allen weiteren Maßnahmen im Wettbewerbsrecht 
ist zwingend zu berücksichtigen, dass „Offline“ und 
“Online“ als ein Markt betrachtet werden müssen. 
Beides wächst immer stärker zusammen. Getrennte 
Definitionen machen deshalb keinen Sinn.    

Das Wettbewerbsrecht muss im Rahmen der recht-
staatlichen Möglichkeiten proaktiver ausgestalten 
werden, um potenzielles wettbewerbswidriges Ver-
halten frühzeitig zu unterbinden und damit Wettbe-
werb zu schützen. Insbesondere beim Enveloping ist 
dies entscheidend. Abwarten bedeutet in diesem 
Fall, dass marktbeherrschende Unternehmen mit ih-
ren Netzwerkeffekten ihre Dominanz ausnutzen und 
auch andere Märkte beherrschen.  
 
Die von der Wettbewerbskommission 4.0 geforderte 
„Datensharing-Pflicht“ lehnt der HDE grundsätzlich 
ab.  
 
Aus Sicht des HDE ist zu verhindern, dass domi-
nante hybride Verkaufsplattformen Kundendaten, die 
im Rahmen der Verkaufstätigkeit der Händler gene-
riert wurden, auch für eine eigene Handelstätigkeit 
nutzen. 

Der HDE setzt sich daher dafür ein, entsprechend 
der Rechtsauffassung des Bundeskartellamts pau-
schale Plattformverbote (auch innerhalb eines selek-
tiven Vertriebssystems) in den Leitlinien immer als 
eine unzulässige Kundengruppenbeschränkung zu 
bewerten.  
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Der HDE begrüßt die Neuregelung zur Mehrwert-
steuerhaftung von Plattformen in diesem Zusam-
menhang.  
 
Er fordert eine bessere Kontrolle der Warensendun-
gen aus Drittstaaten an einzelne Verbraucher durch 
den Zoll.  
 

Eine gründliche Analyse des Marktversagens für die 
wichtigsten Märkte innerhalb oder um die digitale 
Wirtschaft ist nötig (z. B. das Duopol von Facebook 
& Google im Werbemarkt). Für marktbeherrschende 
Plattformen sollen nach Vorschlägen der Wettbe-
werbskommission 4.0 klare Verhaltensregeln in 
Form einer europäischen „Plattform-Verordnung“ ei-
geführt werden. Dies soll der Gatekeeper-Position 
dieser Plattformen Rechnung tragen. 

Eine der größten Herausforderungen wird in Zukunft 
sein, die Marktmacht von Plattformen zu messen. 
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Plattformökonomie – Positionen des 
HDE 
 

Oft wird schnell nach neuen Gesetzen gerufen, um 
die Kraft der großen Plattformen aus den USA und 
China zu beschneiden. Am Ende leiden aber die eu-
ropäischen Unternehmen viel mehr, da sie die jewei-
ligen neuen gesetzlichen Vorgaben wie zum Beispiel 
Umsetzung der Europäische Datenschutzgrundver-
ordnung oder die neue Payment Service Directive 2 
(PSD2) nur unter viel größerem Ressourceneinsatz 
gemessen an ihrer Wirtschaftskraft im Vergleich zu 
den großen Plattformen umsetzen können.   

In der von EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe 
Vestager beauftragten Wettbewerbsstudie „Compe-
tition Policy for the Digital Era“ wird ein anderer Weg 
vorgeschlagen:  

„… dominant platforms have a responsibility to en-

sure that their rules do not impede free, undistorted, 

and vigorous competition without objective justifica-

tion. A dominant platform that sets up a marketplace 

must ensure a level playing field on this marketplace 

and must not use its rule-setting power to determine 

the outcome of the competition. 

Non-dominant platforms also play a regulatory role. 

However, to the extent that they are disciplined by 

competition, no far-reaching general rules would be 

needed. We feel that imposing far-reaching conduct 

rules on all platforms, irrespective of market power, 

could not be justified, given that many types of con-

duct – including potentially self-preferencing – may 

have pro-competitive effects.“ 1 

 

Es lassen sich zwei Kernbotschaften von EU-Wett-
bewerbskommissarin Margrethe Vestager daraus 
ableiten: 
 

1. Angesichts der Tatsache, dass nicht-domi-
nante Plattformen durch den Wettbewerb 
diszipliniert werden, bedarf es keiner neuen 
weitreichenden allgemeinen Regeln für alle 
Plattformen. 

                                                      
1 Competition Policy for the Digital Era, Seite 6 

2. Die Rolle und das Potenzial des wettbe-
werbswidrigen Verhaltes global marktbe-
herrschender Plattformen sind zu analysie-
ren und die richtigen rechtlichen Schlussfol-
gerungen auf Basis der gültigen Gesetze da-
raus zu ziehen. 

 
Infolgedessen ist die Rolle global dominanter Platt-
formen, ihrer Netzwerkeffekte und das daraus resul-
tierende wettbewerbswidrige Verhalten einer gründ-
lichen Prüfung zu unterziehen, während kleinere 
Plattformen einen Beitrag zum Wettbewerb zum Nut-
zen der Verbraucher leisten können. 
 
Der HDE begleitet diese Entwicklung seit Jahren. Sei 
es national bei der Diskussion zur 9. GWB-Novelle 
und jetzt auch über die geplante 10. GWB-Novelle 
oder auf europäischer Ebene bei der Debatte über 
die Platform-to-Business-Directive (P2B), die nun 
Mitte 2020 in Kraft treten wird.  

Neue Gesetze müssen aus Sicht des HDE daher 
das Spannungsfeld zwischen dominanten Platt-
formen und Plattformen, die im Wettbewerb ste-
hen, berücksichtigen. Neue Regelungen sollten 
nur dann eingeführt werden, wenn sie zielgenau 
Marktverwerfungen verhindern oder beseitigen. 
Darüber hinaus ist ein EU-einheitlicher wirksa-
mer Vollzug der bestehenden Regelungen unab-
dingbar. 
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Mögliche Aktionsfelder der Zukunft 
 
Hochkonzentrierte Märkte mit starken Netzwer-
keffekten und hohen Marktzutrittsschranken 
müssen besser kontrolliert werden. 
 
In der 9. GWB-Novelle wurde daher der Entwicklung 
Rechnung getragen, indem die Regelungen zur Kon-
trolle von 1. Märkten ohne Geldleistungen, 2. 
Schwellenwerten in der Fusionskontrolle sowie 3. 
Marktmachtkriterien zur Feststellung von Markt-
macht auch bei der Prüfung von Marktmacht digitaler 
Plattformen eingeführt wurden.  

Der digitale Markt entwickelt sich aber so dyna-
misch und mit einer wesentlich höheren Ge-
schwindigkeit, dass die europäischen und natio-
nalen Behörden weiter befähigt werden müssen, 
mit dieser Entwicklung Schritt zu halten. 
  
Bei allen weiteren Maßnahmen im Wettbewerbs-
recht ist zwingend zu berücksichtigen, dass „Off-
line“ und “Online“ als ein Markt betrachtet wer-
den müssen. Beides wächst immer stärker zu-
sammen. Getrennte Definitionen machen des-
halb keinen Sinn.    

Des Weiteren werden zusätzliche Elemente an Be-
deutung gewinnen, wie etwa Netzwerkeffekte, Grö-
ßenvorteile, Plattformdifferenzierung oder der Zu-
gang zu Daten, die im Zusammenspiel mit weiteren 
Faktoren in besonderer Weise bei der kartellrechtli-
chen Beurteilung zu berücksichtigen wären.  

 
Dynamische Märkte erfordern schnelles 
politisches Handeln 
 
Das Facebook-Urteil des OLG Düsseldorf kann sich  
über Jahre hinziehen, da das Bundeskartellamt an-
gekündigt hat, durch die Instanzen zu gehen. Bis zu 
einem Urteil werden sich die Marktverhältnisse, die 
das Kartellamt aufbrechen wollte, weiter verfestigen. 
 
Aus diesem Grunde muss das Wettbewerbsrecht 
im Rahmen der rechtstaatlichen Möglichkeiten 

proaktiver ausgestalten werden, um potenzielles 
wettbewerbswidriges Verhalten frühzeitig zu un-
terbinden und damit Wettbewerb zu schützen. 
Insbesondere beim Enveloping ist dies entschei-
dend. Abwarten bedeutet in diesem Falle, dass 
marktbeherrschende Unternehmen mit ihren 
Netzwerkeffekten ihre Dominanz ausnutzen und 
auch andere Märkte beherrschen. 
 
Zur Beschleunigung der Verfahren hat insbesondere 
die Verbesserung der personellen Ausstattung von 
Aufsichtsbehörden und Justiz höchste Priorität. Ge-
rade im Digitalbereich sind die Verfahren außeror-
dentlich komplex und erfordern schon auf Ebene der 
Aufsichtsbehörden umfassende Analysen und Vorar-
beiten, um die Entscheidungen möglichst gerichts-
fest gestalten zu können. Häufig beginnen die Her-
ausforderungen schon bei der korrekten Marktab-
grenzung. Aber auch die Gerichte sind auf diese Ver-
fahren personell nicht hinreichend vorbereitet. Hier 
sollten auch auf Ebene der unteren Instanzen völlig 
neue Personalstrukturen angedacht werden, indem 
den mit Kartellrecht befassten Kammern und Sena-
ten juristisch qualifizierte Assistenten unterstützend 
zur Seite gestellt werden, wie dies heute bereits beim 
Bundesverfassungsgericht üblich ist. Haushaltspoli-
tische Erwägungen der Länder dürfen hier einer effi-
zienten Rechtsdurchsetzung nicht im Wege stehen. 
Schließlich sind die rechtlichen Möglichkeiten zur 
Verfahrensbeschleunigung aufgrund rechtsstaatli-
cher Grundsätze begrenzt und auch ein optimiertes 
Recht hilft wenig, wenn die zuständigen Beamten 
und Richter zur Durchsetzung fehlen oder sie über-
lastet sind. 
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Envelopings & Expansion auf Nachbar-
märkte 

Beim Fachgespräch der Bundestagsfraktion Bündnis 
90/Die Grünen zur 10. GWB-Novelle – Macht digita-
ler Plattformen begrenzen am 8. Mai 2019 erläuterte 
der Präsident des Bundeskartellamtes Andreas 
Mundt, „dass eine Entflechtung ohne konkreten 
Marktmachtmissbrauch problematisch sei. Ggf. 
komme eine Regulierung zur Wiederherstellung 
funktionierenden Wettbewerbs in Betracht. Mit be-
sonderer Sorge betrachtet Mundt das Problem des 
Envelopings, wenn ein Markt nach Markteintritt eines 
großen Akteurs aufgerollt und dann verschlossen 
werde. In diesem Fall greife die Missbrauchsaufsicht 
zu spät.“ 2 
 
Bei drohendem Enveloping müsse daher in Be-
tracht gezogen werden, potenziell marktmäch-
tige Unternehmen bereits bei Marktzutritt wie tat-
sächlich marktmächtige Unternehmen zu behan-
deln, so dass die Regeln der Missbrauchsauf-
sicht bereits frühzeitig anwendbar wären.  
 

 
Daten-Sharing-Pflicht 
 
Beim Fachgespräch der Bundestagsfraktion Bündnis 
90/Die Grünen zur 10. GWB-Novelle – Macht digita-
ler Plattformen begrenzen am 8. Mai 2019 führte 
Prof. Ulrich Schwalbe (Universität Hohenheim) aus, 
„dass Netzwerkeffekte zu Konzentrationseffekten 
führten, die bei internem Wachstum grundsätzlich 
unproblematisch seien. Probleme könnten sich er-
geben, wenn die Konzentration de facto zu einem 
Marktverschluss führt, so dass ein Marktzutritt 
nur noch in Nischen möglich sei, weil im Übrigen 
ein eigenes „Ökosystem“ erforderlich sei. In die-
sem Fall seien ggf. Datenportabilität und In-
teroperabilität erforderlich. Hier müsse aber zu-
nächst die Verfügbarkeit der Datenbestände geprüft 

                                                      
2 Fachgespräch der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 
zur 10. GWB-Novelle – Macht digitaler Plattformen begrenzen 
am 8. Mai 2019 

 

werden, bevor über eine Daten-Sharing-Pflicht nach-
gedacht werden könne. Zu differenzieren sei zu-
nächst zwischen personen- und nicht-personenbe-
zogenen Daten. Eine Daten-Sharing-Pflicht könne 
nur in Bezug auf nicht-personenbezogene Daten, die 
autonom durch Beobachtung generiert wurden, 
nachgedacht werden. Es dürfe hierzu aber kein Per-
sonenbezug bestehen, eine Anonymisierung der Da-
ten reiche ggf. nicht aus. Neu aus eigenen Datenbe-
ständen generierte Daten kämen für eine Sharing-
Pflicht nicht in Betracht, weil es sich hier um eine Un-
ternehmensinvestition handle und entsprechende 
Pflichten die Investitionsneigung negativ beeinflus-
sen könnten. Problematisch sei die Tatsache, dass 
bei einer entsprechenden Sharing-Pflicht ggf. auch 
Großunternehmen – abhängig von der konkreten 
Marktsituation – in den Genuss der neuen Rechte 
und Ansprüche kommen könnten. Dies sei aber wett-
bewerbsökonomisch unerwünscht.“ 3 

Die von der Wettbewerbskommission 4.0 gefor-
derte „Datensharing-Pflicht“ lehnt der HDE 
grundsätzlich ab. Eine Öffnung der Datenbestände 
marktmächtiger Wettbewerber für konkurrierende 
kleine Unternehmen würde den Konkurrenten Zugriff 
auf autonom generierte und geldwerte Datenbe-
stände ermöglichen und damit den Wettbewerb ver-
zerren. Ausnahmen können schon nach geltender 
Rechtslage – wie auch die Kommission einräumt – in 
Fällen des Marktmachtmissbrauchs in Betracht kom-
men. 

 

 

 

 

 

3 Fachgespräch der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 
zur 10. GWB-Novelle – Macht digitaler Plattformen begrenzen 
am 8. Mai 2019 



  

 

 

6

Strikte Trennung zwischen Plattform und 
eigenen Handelsaktivitäten 

In Zukunft muss sichergestellt werden, dass markt-
mächtige Intermediäre Datenbestände, welche ge-
meinsam mit Anbietern generiert wurden, nur für ihre 
originäre Geschäftstätigkeit genutzt werden können. 
So ist zum Beispiel zu verhindern, dass domi-
nante hybride Verkaufsplattformen Kundenda-
ten, die im Rahmen der Verkaufstätigkeit der 
Händler generiert wurden, auch für eine eigene 
Handelstätigkeit der marktmächtigen Plattfor-
men nutzen. Ein solches Verhalten würde nämlich 
die Wettbewerbsposition der dominanten Plattfor-
men im horizontalen Wettbewerbsverhältnis zu den 
ihre Dienstleistung nutzenden Händlern unverhält-
nismäßig verbessern und kann unerwünschte Kon-
zentrationswirkungen verstärken.  

Wir begrüßen daher den Vorschlag der Wettbe-
werbskommission 4.0, eine Untersuchung markt-
übergreifender Marktverschlussstrategien in der digi-
talen Ökonomie in Angriff zu nehmen und zielgerich-
tet marktbeherrschenden Plattformen bestimmte 
Verhaltensregeln aufzuerlegen. Hier sind ggf. „Chi-
nese Walls“ zwischen den Geschäftsfeldern der 
Plattformen verpflichtend einzuführen, um die Tätig-
keit von Intermediären streng nach dem horizontalen 
und vertikalen Wettbewerbsverhältnis zu trennen, 
welches zu ihren gewerblichen Nutzern besteht. 

Die neuen Regeln dürfen aber nicht dazu führen, 
dass der Wettbewerb erlahmt, weil nicht-marktmäch-
tige Wettbewerber wegen des strengen Regulie-
rungsrahmens von vornherein das Interesse verlie-
ren, eine verbesserte Marktposition zu gewinnen.  

Eine Verschärfung der generellen Regeln der Miss-
brauchsaufsicht ist nicht erforderlich. Dies betrifft ins-
besondere den Anwendungsbereich. Wir unterstüt-
zen daher den Ansatz der Wettbewerbskommission, 
den Anwendungsbereich neuer Regeln ausschließ-
lich auf dominante Online-Plattformen zu beschrän-
ken. 

 
 

Pauschale Plattformverbote 
 
Große Sorgen bereiten dem HDE die Folgen der 
Rechtsprechung des EuGH zu Plattformverboten 
(„Coty-Entscheidung“). Der EuGH hat damit den Her-
stellern – jedenfalls für den Bereich der Luxuspro-
dukte – die Möglichkeit gegeben, den Händlern pau-
schal die Nutzung von Handelsplattformen zu verbie-
ten, ohne dass es auf die Leistungen der einzelnen 
Plattform ankommt. Da insbesondere kleinere Händ-
ler häufig nur über Plattformen den Zugang zum Kun-
den finden, ist diese Entscheidung gerade für KMU 
fatal, zumal in der Industrie Tendenzen zu erkennen 
sind, sie auch auf (hochwertige) Markenprodukte zu 
übertragen. 

Der HDE setzt sich daher dafür ein, entsprechend 
der Rechtsauffassung des Bundeskartellamts 
pauschale Plattformverbote (auch innerhalb ei-
nes selektiven Vertriebssystems) in den Leitli-
nien immer als eine unzulässige Kundengrup-
penbeschränkung zu bewerten. Konkrete, in der 
Praxis erfüllbare Vorgaben für den Plattformvertrieb 
will der HDE für den selektiven Vertrieb dabei nicht 
ausschließen. Ein generelles Verbot zu Lasten 
von Händlern, Plattformen (ohne Ansehung ihrer 
konkreten Leistungen) zu nutzen, ist aber ein in-
akzeptabler Eingriff in die Autonomie des Han-
dels bei seinen Vertriebsentscheidungen und 
sollte daher in Zukunft ausdrücklich ausge-
schlossen werden. 
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Plattformhaftung 

Deutsche und europäische Plattformen befinden sich 
im internationalen Wettbewerb. Chinesische Akteure 
wie z. B. Shein und AliExpress sowie Plattformen wie 
Wish wachsen mit großer Geschwindigkeit in Eu-
ropa. Chinesische Akteure haben erhebliche Wettbe-
werbsvorteile dadurch, dass Gesetze zu Steuern, 
Zoll sowie Produktsicherheit, Umwelt, Verpackung 
und Abfall gegenüber diesen nicht in gleichem Maße 
durchgesetzt werden können wie gegenüber europä-
ischen Anbietern. Schätzungen von Branchenexper-
ten gehen von einem Wettbewerbsvorteil von 30 bis 
45 Prozent gegenüber europäischen Unternehmen 
aus.  
 
Es fehlt derzeit teilweise noch am Problembewusst-
sein und an der Durchsetzung unserer Regeln bei 
außereuropäischen Händlern und Plattformen. Rich-
tig ist daher, dass neue Wege gefunden werden 
müssen, wie Händler und Plattformen außerhalb der 
EU gezwungen werden können, sich an unser Recht 
zu halten, wenn sie an unsere Verbraucher verkau-
fen. Der HDE begrüßt die Neuregelung zur Mehr-
wertsteuerhaftung von Plattformen in diesem Zu-
sammenhang. 
 
Deutsche und europäische Plattformen sind jedoch 
bereits reguliert. Sie noch stärker zu regulieren, geht 
am Problem vorbei und schwächt die deutsche und 
europäische E-Commerce-Branche weiter im Wett-
bewerb mit den aggressiven Akteuren, vor allem aus 
China. Wer im EU-Binnenmarkt verkauft, muss die 
gleichen Regeln einhalten, egal ob er seinen Sitz in 
der EU hat oder nicht. 
 
Eine über die bestehenden Regelungen der 
neuen EU-Marktüberwachungsverordnung und 
der P2B-Verordnung hinausgehende Verantwor-
tung für Plattformen lehnen wir daher ab. Viel-
mehr fordert der HDE eine bessere Kontrolle der 
Warensendungen aus Drittstaaten an einzelne 
Verbraucher durch den Zoll. Unabhängig vom 
Umstand, ob Händler aus Drittstaaten bei Lage-
rung und Versand ihrer Waren Leistungen von 
europäischen Fulfillment-Dienstleistern in An-
spruch nehmen, muss die Ware bei Einführung 

aus Drittstaaten durch den Zoll. Unseres Erach-
tens sollten dafür die Kapazitäten erhöht werden. 
Nur der Zoll hat bei dem Direktversand von Wa-
ren durch Verkäufer aus Drittstaaten an EU-Ver-
braucher den direkten Zugriff auf die Ware und 
kann diese bei Mängeln aus dem Verkehr ziehen. 
An dieser Stelle sind Kontrollen am wirkungs-
vollsten. Eine bedarfsgerechte Ausstattung des 
Zolls für diese Aufgabe ist aus Sicht des HDE von 
großer Bedeutung für den Verbraucherschutz 
und die Stärkung des Wettbewerbs. 
 

 
Wettbewerbsanalyse für digitale Märkte 
 
Eine gründliche Analyse des Marktversagens für 
die wichtigsten Märkte innerhalb oder um die di-
gitale Wirtschaft ist nötig. (z. B. das Duopol von 
Facebook & Google im Werbemarkt). 
 
In digitalen Märkten ist die Analyse sowohl der Markt-
definition als auch des Verhaltens (Theorien und die 
Ermittlung wettbewerbswidriger Strategien) gleicher-
maßen relevant. Offline und online sollten als ein 
Markt betrachtet werden. Die Konvergenz von Offline 
und Online nimmt zu und wird in naher Zukunft noch 
stärker werden. Sie in verschiedene Märkte aufzutei-
len, ist insbesondere im Handel auf dem Weg, einen 
einheitlichen Ansatz zu finden, nicht zielführend.  
 
Für marktbeherrschende Plattformen sollen nach 
Vorschlägen der Wettbewerbskommission 4.0 klare 
Verhaltensregeln in Form einer europäischen „Platt-
form-Verordnung“ eigeführt werden. Dies soll der 
Gatekeeper-Position dieser Plattformen Rechnung 
tragen. 
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Neue Indikatoren zur Messung der 
Marktmacht 
 
Eine der größten Herausforderungen wird in Zukunft 
sein, die Marktmacht von Plattformen zu messen.  

Folgende Fragen werden daher zukünftig verstärkt 
zu diskutieren sein: 

Bis wann steht eine Plattform noch im Wettbewerb 
und ab wann ist sie so dominant, dass das Kartellamt 
eingreifen muss? Nach dem geltenden Kartellrecht 
sind bei der Bewertung der Marktstellung von Platt-
formen bereits u. a. zu berücksichtigen (§ 13 Abs. 3a 
GWB): 

• Direkte und indirekte Netzwerkeffekte, 
• parallele Nutzung mehrerer Dienste und der 

Wechselaufwand für die Nutzer, 
• Größenvorteile im Zusammenhang mit 

Netzwerkeffekten, 
• Zugang zu wettbewerbsrelevanten Daten, 
• innovationsgetriebener Wettbewerbsdruck 

Ein Indikator könnten aber auch die Größe, Vielfältig-
keit und vertikale Integration des Ökosystems sein, 
das eine Plattform seinen Kunden in deren Wirt-
schaftssektor bietet. Wenn ein Kunde das Ökosys-
tem nicht mehr verlassen muss und alle zur Abwick-
lung des Geschäftes nötigen Dienstleistungen von 
einer einzigen Plattform erhalten kann, dann kann 
man von einer dominanten Plattform ausgehen. Wo 
fängt diese Dominanz an? Wann sind die Skalie-
rungseffekte so groß, dass die Kunden gar nicht 
mehr wechseln wollen, unabhängig von dem damit 
verbundenen Aufwand? Als Messgröße könnte hier 

insbesondere die kumulierte Zeit herangezogen wer-
den, die ein Nutzer in einem Ökosystem verbringt (to-
tal consumer time). Einige der heute dominanten Ak-
teure optimieren ihre Systeme auf eben diesen Wert 
hin. Es sind dadurch erhebliche Gefälle entstanden: 
Der durchschnittliche deutsche Nutzer von Facebook 
und Instagram (ohne WhatsApp) hat laut Comscore 
im Dezember 2018 knapp 550 Minuten im Facebook-
Ökosystem verbracht. Zum Vergleich: Führende 
deutsche E-Commerce-Unternehmen liegen etwa 
bei 20 bis 30 Minuten. 

In diesem Zusammenhang spielt auch die Frage der 
Messung von Netzwerkeffekten eine wichtige Rolle. 
Je größer die Bindungswirkung, desto größer die 
Netzwerkeffekte und damit die Marktmacht. Ver-
tikale Integration verstärkt diese Netzwerkeffekte 
zusätzlich. (Soziale) Netzwerke werden immer at-
traktiver, je mehr andere Nutzer dem Netzwerk 
beitreten. Ab einer bestimmten kritischen Masse 
„kippt“ das Phänomen in eine Form der Stan-
dardsetzung. „Das soziale Netzwerk“ ist dann 
gleichbedeutend mit: Facebook. Dieser Prozess, 
den man auch bei mehrseitigen Märkten wie Im-
mobiliensuchplattformen oder Hotelportalen be-
obachten kann, wird Tipping genannt.  

Ein anderer Indikator sind bereits die von der Platt-
form gesammelten und genutzten wettbewerbsrele-
vanten Daten. Stehen diese allein der Plattform zur 
Verfügung? Hat diese hier ein Alleinstellungsmerk-
mal, welches der Plattform einen so großen Wettbe-
werbsvorteil bietet, dass andere Wettbewerber gar 
nicht mehr in Konkurrenz zu dieser Plattform treten 
können? Wie werden in den komplexen Datensamm-
lungen einer digitalisierten Wirtschaft „wettbewerbs-
relevante“ von irrelevanten Daten abgegrenzt?
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